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     Das elektronische Pflichtexemplar – 

     auf dem Weg zur gesetzlichen Regelung

Die zunehmende Verbreitung und Bedeutung elektronischer 
Publikationen stellt das System der Archivierung und Überliefe-
rungsbildung, das in Deutschland durch die gesetzliche Regelung 
der Pflichtablieferung auf Bund- und Länderebene gesichert war, 
vor eine neue Herausforderung. Der Beitrag gibt einen Überblick 
über die Aktivitäten Der Deutschen Bibliothek und der regionalen 
Pflichtexemplarbibliotheken für die Schaffung einer gesetzlichen 
Basis, die der veränderten Publikationslandschaft Rechnung 
trägt, und über den aktuellen Stand der entsprechenden Rege-
lungen in Deutschland. Gleichzeitig werden offene Fragen ange-
sprochen, die über die gesetzliche Regelung hinausgehen und für 
die Herausbildung einer neuen und tragfähigen Infrastruktur der 
Überlieferungsbildung notwendig sind. 
The increasing availability and importance of electronic publica-
tions presents a new challenge to the current system of perma-
nent archival storage and maintenance which in Germany has be-
en ensured by the legal provisions for mandatory deposit at the 
federal and state level. This article provides a survey of the efforts 
of Die Deutsche Bibliothek and the regional depository libraries 
to create a legal basis which will take into account the changes 
in the publishing world and of the current status of the corres-
ponding stipulations in Germany. At the same time the author 
addresses the unresolved questions which go beyond the legal 
situation and are essential aspects in the creation of a new, sus-
tainable infrastructure for establishing a digital archival system.

P f l i c h t e x e m p l a r r e c h t  i n  d e r  
T r a d i t i o n
»Pflichtablieferung«, deutlicher noch in der englischen 
oder französischen Bezeichnung »legal deposit« bzw. 
»dépôt légal«, bezeichnet die auf gesetzlicher Grundla-
ge beruhende Abgabe von Belegexemplaren gedruck-
ter Publikationen durch die Verlage bzw. Produzenten 
an die hierzu bestimmten Bibliotheken. Mit dem Edikt, 
das der französische König Franz  I. 1537 zur Kontrolle 
der im Jahrhundert nach der Gutenbergschen Erfin-
dung rapide zunehmenden Druckproduktion erließ, 
wurde die vom Anspruch her umfassende Sammlung 
des kulturellen Erbes in Europa eingeleitet; gesetzliche 
Regelungen bestehen heute in der übergroßen Mehr-
zahl der Länder. In Westeuropa gibt es nur in den Nie-
derlanden und der Schweiz noch eine auf freiwilliger 
Ablieferung beruhende Sammlung. Das Gesetz über 
die Deutsche Bibliothek bildet in Deutschland seit 
1969 die rechtliche Basis auf nationaler Ebene, die 
 eine über fünfzigjährige freiwillige Ablieferung an 
die Deutsche Bücherei Leipzig (ab 1913) und an die 
Deutsche Bibliothek Frankfurt (ab 1947) ablöste und 
ein nationales Pendant zu den unterschiedlichen län-
derbezogenen Gesetzesregelungen darstellt.
      Das Ziel der Pflichtstückgesetze liegt in der zuver-
lässigen Sammlung und dauerhaften Sicherung des 
gedruckten kulturellen Erbes, um damit eine umfas-
sende Überlieferungsbildung für künftige Generatio-

nen und für die wissenschaftliche Forschung sicher-
zustellen. Die abliefernden Verlage akzeptieren die 
Sammlung von Pflichtstücken durch die Bibliothe-
ken mehrheitlich als eine Form der Arbeitsteilung: der 
Unter halt eigener Verlagsarchive ist hierdurch über-
flüssig. Aufgrund des deutschen Föderalismus mit 
der Kulturhoheit der Länder bewirkte die mit dem Ge-
setz über die Deutsche Bibliothek in einen öffentlich-
rechtlichen Status überführte nationale Sammelstät-
te keine Veränderung der Sammeltätigkeit durch die 
regionalen Pflichtexemplarbibliotheken. Einige Länder 
blicken auf jahrhundertealte Traditionen der Samm-
lung der regionalen Druckproduktion zurück; an erster 
Stelle ist hier Bayern zu nennen, wo ein entsprechen-
des Gesetz schon 1663 erlassen wurde. Die Sammlung 
und Archivierung von Pflichtexemplaren wird von den 
regio nalen Pflichtbibliotheken mehrheitlich als we-
sentliche und für ihr Selbstverständnis konstitutive 
Aufgabe gesehen. 
      Trotz zeitweiliger berufspolitischer Diskussionen 
über das Wie und Was1 und trotz einer nicht unbedingt 
überall identischen Ausprägung von Sammelauftrag 
und Sammelverständnis besteht in Deutschland eine 
funktionierende Sammlungs-, Nachweis- und Archi-
vierungsinfrastruktur für das gedruckte bzw. auf ana-
logen Medien vorliegende kulturelle Erbe. 

P f l i c h t e x e m p l a r r e c h t  i m  
d i g i t a l e n  Z e i t a l t e r
Das Aufkommen elektronischer Publikationsformen, 
ihre zunehmende Zahl und Bedeutung für das wis-
senschaftliche und das allgemeine Publikationswe-
sen konfrontiert mit der Frage, wie das etablierte Sys-
tem der Pflichtexemplarsammlung im elektronischen 
Zeitalter konzipiert und realisiert werden kann, um das 
Ziel der kulturellen Überlieferungsbildung weiter zu 
garantieren. Die zunächst auf den Markt drängenden 
elektronischen Publikationen auf Datenträgern – also 
physisch greifbare digitale Veröffentlichungen – wa-
ren teilweise durch weite Interpretation der vorhande-
nen gesetzlichen Regelungen in den Sammelauftrag 
integrierbar oder hätten nur wenige neue Formulie-
rungen erfordert. Die Spezifika von Netzpublikationen 
lassen sich jedoch nicht über den auf die Ablieferung 
eines »Druckwerks«2 ausgerichteten rechtlichen Rah-
men erfassen. Auch eher inhaltsbasierte Definitionen 
des Pflichtstücks greifen nicht, da weder der Begriff 
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der Vervielfältigung noch Formulierungen wie »zur 
Verbreitung [bestimmte] Texte […] ohne Rücksicht auf 
die Art des Textträgers«3 zutreffen. Netzpublikationen 
können auch nicht mit den organisatorischen und 
technischen Verfahren der etablierten Pflicht abliefe-
rung bewältigt werden. Für ihre Sammlung ist  eine 
neue gesetzliche Basis und eine neue technisch-orga-
nisatorische Infrastruktur notwendig.
      Die Forderung nach einer Einbeziehung digitaler 
Publikationen in das Pflichtexemplarrecht erhob öf-
fentlich bereits Mitte der 90er Jahre der damalige Ge-
neraldirektor Der Deutschen Bibliothek, Klaus-Dieter 
Lehmann, in seinem Aufsatz »Das kurze Gedächtnis 
digitaler Publikationen«.4 Vorausgegangen war  eine 
Studie, die im Rahmen eines Projekts der europäi-
schen Nationalbibliotheken Probleme und Aufgaben 
im Vorfeld von Gesetzesnovellierungen untersuchte.5 
Lehmann problematisierte in seinem Aufsatz neben 
technischen Fragen die grundsätzliche Veränderung 
des etablierten Zuständigkeitsgefüges von Autor, 
Verlag und Bibliothek in einer elektronischen Publika-
tionswelt und die »radikale Delokalisierung der Verar-
beitung und Dezentralisierung der Datenbestände«,6 
die im Extremfall dazu führt, dass eine digitale Publi-
kation nur einmal auf einem Server im globalen Netz 
gespeichert ist, was die Langzeitverfügbarkeit extrem 
unsicher macht. Die Notwendigkeit digitaler Depot-
bibliotheken ging aus den Darlegungen klar hervor, 
gleichzeitig aber auch die Vielzahl offener Fragen. Die 
Komplexität des Themas erschwerte und erschwert 
die realistische Einschätzung von Entwicklungen. Dies 
ist sicher mit dafür verantwortlich, dass eine entspre-
chende Novellierung nicht, wie Lehmann es optimis-
tisch anstrebte, bereits in der damaligen 13.  Legislatur-
periode erfolgte. 
      Die jetzt kurz vor ihrem Abschluss stehende Novel-
lierung des Gesetzes über die Deutsche Bibliothek so-
wie parallele Entwicklungen in anderen Ländern7 zei-
gen, dass die Zeit für eine rechtliche Regelung eines 
erweiterten Sammelauftrags gekommen ist. Doch ist 
es allen, die sich intensiver mit der Materie und den 
Implikationen der Umwälzungen des Publikationswe-
sens durch die digitalen Veröffentlichungsformen be-
schäftigen, schnell klar, dass eine gesetzliche Regelung 
keinen Endpunkt bildet, sondern einen Prozess einlei-
tet, der die gesamte Infrastruktur der Pflichtexemplar-
praxis in Deutschland verändern wird. 
      Ganz ohne juristisch ausgetragene Konflikte war 
das Pflichtexemplarrecht in der analogen Welt nicht 
geblieben: Die strittige Frage der kostenlosen Abliefe-
rung bei aufwändigen und in kleiner Auflage erschei-
nenden Publikationen wurde durch einen Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Juli 1981 zu 

Gunsten der Verleger entschieden, jedoch gleichzei-
tig die grundsätzliche Vereinbarkeit einer kostenfrei-
en Ablieferung mit dem Grundgesetz bestätigt: Die 
Pflichtablieferung ist eine berechtigte öffentliche Ab-
gabe zur Erfüllung eines im öffentlichen Interesse lie-
genden kulturellen Zwecks und keine Enteignung.8
      Die Novellierung der Pflichtexemplarregelungen 
zum Einbezug der digitalen Publikationen erfolgt 
zeitgleich zu den teils heftig geführten  Diskussionen 
um die Stärkung der Urheberrechte in der Informati-
onsgesellschaft auf der einen Seite und um das Prin-
zip des offenen Zugangs (»open access«) auf der an-
deren Seite. Die konstitutiven Elemente des Pflicht-
exemplar rechts, die kostenlose Ablieferung durch die 
Produzenten und die kostenfreie Verfügbarmachung 
des abgelieferten Werks für jeden Interessierten 
durch Die Deutsche Bibliothek respektive die regional 
zuständige/n Pflichtexemplarbibliothek/en laufen 
Gefahr, von dieser Atmosphäre affiziert zu werden. In 
der digitalen Welt fürchten Verlage eine unkontrollier-
te, kostenfreie Verbreitung ihrer urheberrechtlich ge-
schützten Erzeugnisse (nach dem Beispiel internetba-
sierter Dateitauschbörsen) und beobachten sehr kri-
tisch die Tendenzen der Wissenschaftler zu offenen 
Publikationsformen außerhalb der Verlagswelt. Des-
halb muss deutlich gemacht werden, dass das Pflicht-
exemplarrecht für digitale Publikationen kein offenes 
Tor zu vergütungsfreien Verwertungen impliziert.
      Wissenschaftler und Bibliotheken sehen die In-
formationsfreiheit durch die Preis- und Lizenzpoli-
tik diverser Verlagskonzerne, durch die gerichtlichen 
Auseinandersetzungen im Subito-Kontext und durch 
die schwierigen und harten Verhandlungen um Aus-
nahmetatbestände und Schrankenregelungen bei den 
Novellierungen des Urheberrechts bedroht. Es muss 
gesichert werden, dass Bürgerinnen und Bürger auch 
künftig in den Bibliotheken einen freien Zugang zur 
elektronisch gespeicherten Information haben und 
das Prinzip der kulturellen Überlieferungsbildung und 
der Verfügbarkeit des kulturellen Erbes in der digita-
len Publikationswelt nicht durch Gewinn- und Verwer-
tungsinteressen verlustig gehen wird.9 Dieses komple-
xe Geflecht muss als Hintergrund der Aktivitäten für 
eine Novellierung des Pflichtexemplarrechts und die 
Herausbildung entsprechender Strukturen mitberück-
sichtigt werden. 

S c h r i t t e  a u f  d e m  W e g  z u r  N o v e l -
l i e r u n g  d e s  P f l i c h t e x e m p l a r -
r e c h t s  i n  D e u t s c h l a n d
     Die Deutsche Bibliothek
Die Politik Der Deutschen Bibliothek auf dem Weg zur 
Novellierung war folgerichtig von der Suche nach Ge-
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sprächen und Konsens geprägt. Wichtige Schritte wa-
ren die Bildung einer Arbeitsgruppe »Elektronische De-
potbibliothek« mit den Verlagen Wiley-VCH,  DuMont, 
K.G. Saur, Springer und der Buchhändler-Vereinigung, 
aus der im Jahr 2000 ein Pilotprojekt des Springer-Ver-
lags mit Der Deutschen Bibliothek resultierte. Zur Er-
probung von Verfahren der Ablieferung (besser: des 
Transfers von Metadaten und Daten), von bibliogra-
fischer Verzeichnung und Methoden der Langzeit-
archivierung und Langzeitverfügbarkeit wurden Der 
Deutschen Bibliothek mehrere hundert elektronische 
Zeitschriften und über tausend elektronische Mono gra-
fien des Springer-Verlags übermittelt. 
      Im Jahr 2002 folgte dann eine »Rahmenvereinba-
rung zur freiwilligen Ablieferung von Netzpublika-
tionen zum Zwecke der Verzeichnung und Archivie-
rung«10, die der Verlegerausschuss des Börsenvereins 
des Deutschen Buchhandels e. V. mit Der Deutschen 
Bibliothek abschloss. Die Präambel definierte als Ziel:
      »Diese Rahmenvereinbarung soll hinsichtlich der 
Ablieferung elektronischer, nicht-physischer Publikatio-
nen (nachstehend Netzpublikationen genannt) durch 
die dem Börsenverein angeschlossenen Mitgliedsver-
lage sowie der Sammlung, Archivierung und Verzeich-
nung solcher Netzpublikationen durch die Bibliothek 
Regeln aufstellen, nach denen die Bibliothek zukünftig 
Netzpublikationen in ihren Bestand aufnimmt und zu 
deren Empfehlung an seine Mitglieder der Börsenver-
ein sich verpflichtet.«
      Die Zugangsfrage regelte die Vereinbarung wie 
folgt: »Auf Netzpublikationen, die im Depotsystem 
der Bibliothek gespeichert sind, kann nur durch be-
rechtigte Nutzer innerhalb der Standorte der Biblio-
thek in Leipzig, Frankfurt a.M. und Berlin zugegriffen 
werden. Jede andere Nutzungsform oder jeder ande-
re Nutzungsort bedarf der schriftlichen Vereinbarung 
mit dem Ablieferer. Diese kann über das von der Biblio-
thek eingerichtete Anmeldeformular erfolgen. Für die 
Einrichtung »regionaler Fenster« der Regionalbiblio-
theken (§ 6 Abs. 2) kann eine abweichende Regelung 
getroffen werden.«11

      Mit der Einführung des Begriffs des »regionalen 
Fensters«, der im erwähnten Paragraph 6 genauer er-
läutert wird, geht die Vereinbarung auf die deutsche 
Situation einer doppelten Pflichtexemplarabgabe auf 
Bundes- und Landesebene ein. Wenn Die Deutsche 
Bib liothek im Rahmen von politischen Abkommen die 
Sammlung und Archivierung von Netzpublikationen 
für die eigentlich zuständige regionale Pflichtexemp-
larbibliothek mit übernehmen würde, sollte auch für 
diese Bibliothek und ihre Nutzer ein Zugang zu den 
gleichen Bedingungen wie für Die Deutsche Bibliothek 
möglich sein. Im Abkommen wurde damit eine spezi-

Testphase mit frei-
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fische Art der Kooperation zwischen Der Deutschen 
Bibliothek und den regionalen Pflichtexemplarbiblio-
theken angedacht, die den Grundsatz einer regiona-
len und nationalen Regelung berücksichtigt. Die Ver-
fügbarmachung bzw. die Nutzung von elektronischen 
Pflichtpublikationen sollte in der zuständigen regiona-
len Bibliothek gesichert sein, die physische Sammlung 
und Archivierung wäre jedoch auf einen – den natio-
nalen – Standort beschränkt. 
      Aufgrund der Vereinbarung wurden Der Deut-
schen Bibliothek in den folgenden Jahren von einer 
dreistelligen Zahl kommerzieller und nicht-kommer-
zieller Verlage und Produzenten elektronische Publika-
tionen übergeben. Diese in Relation zur Zahl der Ver-
lage und Stellen, die elektronische Dokumente veröf-
fentlichen, geringe Quote beweist die Notwendigkeit, 
das Prinzip der Freiwilligkeit durch eine verpflichtende 
gesetzliche Regelung zu ersetzen. 
      Im Jahr 2005 liegt ein Entwurf für eine Gesetzes-
novelle vor.12 Eine Verabschiedung wird aller Voraus-
sicht nach noch in diesem Jahr erfolgen.
      Der Gegenstand der Ablieferungspflicht wird künf-
tig nicht mehr als Druckwerk, sondern als »Medien-
werk«13 bezeichnet. Dieser Terminus soll alle Darstel-
lungen in Schrift, Bild und Ton auf Datenträgern (in 
körperlicher Form), aber auch in unkörperlicher Form 
subsumieren, die verbreitet bzw. der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. 
      Damit sind sowohl elektronische Dokumente auf 
Datenträgern als auch Netzpublikationen abgedeckt. 
Im Netzzeitalter muss auch eine Neudefinition der Ab-
lieferungspflichtigen eingeführt werden, die nun auf 
denjenigen abzielt, der das Recht zur Verbreitung bzw. 
zur öffentlichen Zugänglichmachung innehat, wenn 
der Hauptwohnsitz, ein Sitz oder eine Betriebsstätte 
in Deutschland liegen.14 
      Das Prinzip der Ablieferungspflicht in zweifacher 
Ausfertigung soll für die Medienwerke in körperlicher 
Form weiter gelten; bei Medienwerken in unkörperli-
cher Form genügt die einfache Ablieferung. Außerdem 
soll für Netzpublikationen nach Vorgaben der Biblio-
thek auch eine Bereitstellung zur Abholung möglich 
sein.15 Weiterhin sieht der Entwurf die Präzisierung vor, 
dass der Zustand der Medienwerke für eine dauerhaf-
te Archivierung durch die Bibliothek geeignet ist und 
keine befristete Nutzbarkeit vorliegt.16

      Das Thema der Benutzbarkeit der Medienwerke 
wird im Gegensatz zur Rahmenvereinbarung in der 
Novelle nicht explizit ausgeführt. Es fehlen auch Son-
derregelungen für eine mögliche Kooperation zwi-
schen Der Deutschen Bibliothek und den Regional-
biblio theken. Beide Fragen waren jedoch ebenfalls 
nicht Gegenstand der (noch) geltenden Gesetzes rege-

lung und würden den Fokus vom eigentlich zu regeln-
den Sachverhalt, der Ablieferungspflicht, verschie-
ben.
      Die insgesamt vergleichsweise allgemeinen For-
mulierungen des Gesetzesentwurfs zu Objekt und 
Verfahren der Pflichtexemplarsammlung entsprechen 
den Forderungen an ein Gesetz, den grundlegenden 
Rahmen zu bilden, während ein notwendiges Einge-
hen auf die jeweiligen weiteren Ausprägungen und 
Differenzierungen der elektronischen Publikations-
welt auf dem Verordnungswege erfolgen kann. Die 
hierzu notwendige Ermächtigung enthält § 20 des 
Gesetzesentwurfs. Die Begründung zu § 4 (Satzung, 
Benutzung, Kostenpflicht) hebt sowohl auf die Ein-
haltung der urheberrechtlichen Regelungen ab, an-
dererseits aber auch auf die Absicht der Bibliothek, 
 gesonderte Vereinbarungen mit den Rechteinhabern 
zu treffen, um ggf. auch eine Nutzung außerhalb der 
Bibliothek zu ermöglichen. In der Begründung wird 
auch die Frage der generellen Kostenpflicht für die 
Benutzung der Bibliothek angesprochen (§ 4,3) und 
deren Festlegung in einer Gebührenordnung, die sich 
jedoch »nicht nachteilig auf die Wahrnehmung der 
Wissenschafts- und Informationsrechte der Biblio-
theksbenutzer auswirken«17 soll. Eine Kostenpflicht 
für die Benutzung ist bei anderen Nationalbibliothe-
ken durchaus üblich; bei den deutschen Landesbiblio-
theken ist aber die kostenfreie Benutzung noch weit 
verbreitet. Die Beachtung der angeführten Maxime in 
einer konkreten Gebührenordnung wird von der be-
rufspolitischen und allgemeinen Öffentlichkeit mit 
Sicherheit aufmerksam verfolgt werden. 

     Novellierung der Pflichtexemplargesetze 
     der Länder
Die gesetzliche Fixierung und die Wahrnehmung der 
Sammlung von Pflichtexemplaren auf Bundes- und 
Länderebene ist Charakteristikum des deutschen Fö-
deralismus. Folgerichtig versucht auch die Arbeitsge-
meinschaft der Regionalbibliotheken, die diesen Bib-
liothekstyp innerhalb der Sektion IV des Deutschen 
Bib liotheksverbands vertritt, auf eine Einbeziehung 
der elektronischen Publikationen in die jeweiligen Län-
dergesetze hinzuwirken. Die aktuelle gesetzliche Basis 
der Pflichtablieferung in den Ländern differiert: Neben 
spezifischen Pflichtexemplargesetzen (Bayern, Baden-
Württemberg) bilden oft auch nur Bestimmungen in 
Pressegesetzen die rechtliche Grundlage, die dann in 
Verordnungen konkretisiert wird (Bsp. Hessen).
      Im Lauf des Jahres 2003 erarbeiteten die Regional-
bibliotheken einen Musterentwurf18 für eine Neurege-
lung. Wiederholte gemeinsame Sitzungen mit der Di-
rektion Der Deutschen Bibliothek sollten die Abstim-
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mung der jeweiligen Entwürfe sichern. In den Dis-
kussionen innerhalb der Regionalbibliotheken wurde 
dabei deutlich, dass eine gesetzliche Festlegung auf 
eine bestimmte Form der Arbeitsteilung mit Der Deut-
schen Bibliothek (z. B. nach dem Prinzip DDB sammelt 
kommerzielle Veröffentlichungen auch für die Regio-
nalbibliotheken und ermöglicht diesen durch das »re-
gionale Fenster« den Zugriff; die Regionalbibliotheken 
beschränken sich auf »graue« Publikationsformen) 
keine Mehrheit finden würde. Eine grundsätzliche Ko-
operationsbereitschaft sollte nicht durch gesetzliche 
Vorgaben in einer bestimmten Richtung festgeschrie-
ben werden. 
      Um die politische Unterstützung durch die AG Bib-
liotheken der Kultusministerkonferenz (KMK) zu ge-
winnen, die sich gegenüber dem Wunsch der Regio-
nalbibliotheken nach einer Empfehlung an die Länder 
zunächst zurückhaltend verhielt, erarbeiteten die AG 
und Die Deutsche Bibliothek eine gemeinsame Stel-
lungnahme, die auch Prinzipien der im digitalen Be-
reich noch stärker kooperativen Wahrnehmung des 
beiderseitigen Sammelauftrags formulierte: 
      »Die Deutsche Bibliothek und die regionalen 
Pflichtexemplarbibliotheken haben gleichzeitig mit 
den Vorarbeiten für ihre Gesetzesvorlagen mit inten-
siven Ge sprächen über Kooperationsmöglichkeiten 
begonnen, um den Aufwand für alle Beteiligten zu 
minimieren. […] 
      Verteilte Strukturen sind für eine sichere Datenhal-
tung unverzichtbar. Um die bestmögliche Sicherung, 
Integrität und Authentizität der zu bewahrenden Da-
ten zu gewährleisten, ist es zwingend, dass auch die 
Langzeitarchivierung kooperativ an verschiedenen In-
stitutionen betrieben wird. Organisierte Zusammen-
arbeit und gemeinsame Entwicklung und Nutzung 
von technischen Werkzeugen für die Langzeitarchi-
vierung optimieren die Qualität des Gesamtsystems 
und tragen zur Kostensenkung bei. Konkrete Formen 
der Kooperationen und Arbeitsteilung sind durch 
wechselseitige Verpflichtungen zu regeln. Durch die 
vorgesehene Zusammenarbeit in einem Netzwerk für 
Langzeitarchivierung werden der ständige Austausch 
und die enge Abstimmung zwischen den für die um-
fassende Sicherung des »unkörperlichen« Kulturguts 
verantwortlichen Institutionen gewährleistet.«19 Das 
ist als eine Art Selbstverpflichtung anzusehen, inten-
siv zu kooperieren, ohne dagegen konkrete Modelle 
festzuschreiben. 
      Ende 2004 sprach die AG Bibliotheken der KMK 
eine Empfehlung an die Länder aus, eine gesetzliche 
Regelung zum elektronischen Pflichtexemplarrecht zu 
schaffen, die sich inhaltlich am Musterentwurf orien-
tieren, in der konkreten Ausgestaltung aber von den 

bereits existierenden Länderregelungen abhängig 
sein sollte. Eine Umsetzung in konkrete Gesetzesvor-
haben der Länder wird nach realistischer Einschät-
zung erst nach der Verabschiedung der Gesetzesno-
velle über Die Deutsche Bibliothek zu erwarten und 
angesichts der Sparzwänge vermutlich nicht kurzfris-
tig flächendeckend sein. Eine neue langfristige Aufga-
be wie die Sammlung und Archivierung elektronischer 
Pflichtexemplare kann nur mit dem Ziel einer verstärkt 
arbeitsteiligen Organisation und der Reduktion redun-
danter Strukturen angegangen werden.

     Schafft die Novellierung die hinreichende
     rechtliche Basis für die Langzeitarchivierung?
Die Einbeziehung elektronischer Publikationen in den 
Sammlungs- und Archivierungsauftrag kann aufgrund 
der eingangs angerissenen Fragen des Urheberrechts 
im digitalen Zeitalter nicht 1 : 1 an die Regelungen des 
analogen Bereichs anknüpfen. Dies verdeutlicht die 
nicht ohne Grund vom Kompetenznetzwerk nestor20 
in Auftrag gegebene Expertise Digitale Langzeitarchi-
vierung und Recht,21 die ausführlich die juristischen 
Rahmenbedingungen der Langzeitarchivierung und 

-verfüg bar keit unter Berücksichtigung des internatio-
nalen Kontexts behandelt. Wie Ute Schwens in ihrem 
Vorwort zur Studie darlegt,22 ergab eine Prüfung des 
Gesetzesentwurfs über Die Deutsche Bibliothek, dass 
die wesentlichen hier problematisierten Punkte im 
Entwurf berücksichtigt sind; die weitergehende Ver-
ankerung entsprechender Tatbestände im Urheber-
recht kann jedoch nur angestoßen werden. Die Sam-
mel- und Archivierungsaufgabe wird in der Studie in 
die großen Komplexe der »Materialbeschaffung, Ma-
terialverarbeitung und Materialnutzung« unterteilt, 
die jeweils juristisch durchleuchtet werden. 
      Dass eine rechtlich einwandfreie Materialbeschaf-
fung, d. h. die Sammlung der entsprechenden Publika-
tionen, eine gesetzliche Neuregelung erfordert und 
 eine bloß analoge Anwendung der Bestimmungen 
aus dem Druckstückebereich nicht statthaft ist, lag 
bereits den Bemühungen Der Deutschen Bibliothek 
und der regionalen Pflichtexemplarbibliotheken um 
Novellierungen zugrunde. Die Studie nennt jedoch 
ein Problem, das auch bei einem neuen Gesetz, das 
explizit die Ablieferungs- oder Anbietungspflicht 
elektronischer Publikationen regelt, auftreten kann, 
wenn nämlich z. B. durch Harvesting23 von Internet-
seiten Verfahren von urheberseitig »mitwirkungsfrei-
er« Beschaffung vorgesehen sind. Um hier eine sichere 
rechtliche Basis zu haben, wäre es erforderlich, spezi-
elle Erlaub nis tatbe stände in das Urheberrecht aufzu-
nehmen. Hiervon wäre auch Die Deutsche Bibliothek 
betroffen, die in der praktischen Durchführung Har-
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vestingverfahren für die Archivierung der unüberseh-
baren Vielfalt der Websites plant. Vor dem gleichen 
Problem stehen allerdings auch mehrheitlich die in 
der Studie angeführten weiteren europäischen Län-
der; nur der finnische Gesetzentwurf sieht die Ver-
pflichtung zur Duldung von Harvesting vor.24 
      Bei Netzpublikationen stellt die zur weiteren Ma-
terialverarbeitung notwendige Vervielfältigung einen 
urheberrechtlich relevanten Tatbestand dar. Bei da-
tenträgergebundenen Publikationen können rechtli-
che Probleme entstehen, wenn beispielsweise für das 
Archivexemplar ein ansonsten vorhandener Kopier-
schutz entfernt ist und sich somit das Archivexemplar 
von den anderen Werkstücken unterscheidet und ggf. 
nicht mehr dem Sammelauftrag entspricht. 
      Weitere Verarbeitungsschritte, die im Rahmen der 
Langzeitarchivierung notwendig werden können, wie 
eine Deaktivierung technischer Schutzmaßnahmen 
gegen unberechtigte Vervielfältigung oder Umge-
staltungen in Folge von Migrationen, führen zu mehr 
oder minder gravierenden Veränderungen des letzt-
lich archivierten Materials, so dass auch hier rechtlich 
relevante Tatbestände vorliegen, denen der Urheber 
zustimmen müsste.25 
      Im Urheberrechtsgesetz sind jedoch sogenannte 
Schrankenregelungen vorgesehen, nach denen der 
Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken zu 
bestimmten Zwecken wie zum Beispiel für wissen-
schaftliche und kulturelle Nutzungen zulässig ist. Da-
bei sind nach der letzten Novelle des Gesetzes (in Kraft 
seit September 2004) entsprechende Vereinbarungen 
zwischen Verbänden möglich, um diese Nutzungen 
auch von kopiergeschützten Medien zu ermöglichen. 
Im Januar 2005 wurde von Der Deutschen Bibliothek 
und den betroffenen Verbänden, dem Bundesverband 
der phonographischen Wirtschaft e. V. und dem Bör-
senverein des Deutschen Buchhandels e. V., eine solche 
vertragliche Vereinbarung zu den Kopierschutzmecha-
nismen getroffen, die es Der Deutschen Bibliothek er-
laubt, Vervielfältigungen für die eigene Archivierung, 
für den wissenschaftlichen Gebrauch durch einzelne 
Nutzer, für Sammlungen für den Schul- oder Unter-
richtsgebrauch, für Unterricht und Forschung sowie 
von vergriffenen Werken anzufertigen.26 Um Miss-
brauch zu vermeiden, sollte Die Deutsche Bibliothek 
das Interesse von Nutzern zur Anfertigung einer sol-
chen gebührenpflichtigen Vervielfältigung prüfen und 
die Kopien möglichst mit personalisierten digitalen 
Wasserzeichen versehen. Dies sichert der Bibliothek 
zwar rechtlich die Handlungsbasis, ihr wird anderer-
seits aber die technisch-organisatorisch aufwändige 
Analyse und schließlich Aufhebung der Schutzmecha-
nismen auferlegt, was die ohnehin komplexe Aufga-
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be der Archivierung elektronischer Publikationen nicht 
unbedingt erleichtert.
      Was die Materialnutzung von elektronischen Publi-
kationen angeht, die von Pflichtexemplarbibliotheken 
archiviert werden, so ist das Recht des Urhebers auf 
öffentliche Zugänglichmachung angesprochen, das in 
Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie der Europäi-
schen Union in das deutsche Gesetz aufgenommen 
wurde. Ein Angebot solcher Publikationen via Inter-
net ist rechtlich überhaupt ausgeschlossen, Probleme 
werden in der Studie aber sogar für die interne Nut-
zung und die Nutzung durch Dritte – als Angehörige 
einer definierten Nutzergruppe – vor Ort gesehen, 
wenn Downloads oder Ausdrucke gemacht werden, 
die mehr als nur kleine Teile betreffen.27 
      Als Ergebnis der Expertise ist festzuhalten, dass 
die Novellierung der Pflichtexemplargesetze Rechts-
sicherheit für die Materialbeschaffung (problematisch 
nur beim Harvesting) schafft, sowohl die weitere Be-
arbeitung als auch die Nutzung des Materials für eine 
zweifels- und auslegungssichere Handhabung jedoch 
eine Aufnahme als Privilegientatbestände ins Urhe-
berrecht wünschenswert machten. Da im Korb der 
zweiten Novellierung keine auf die Wahrnehmung 
des Pflicht exemplarrechts abzielenden Regelungen 
enthalten sind, wird auch nach der Novellierung eine 
Rechtsunsicherheit bleiben. Dies gilt gleichfalls für an-
dere europäische Länder, in denen zwar der Einbezug 
elektronischer Dokumente und Netzpublikationen in 
die entsprechenden Gesetze bereits umgesetzt, Ände-
rungen des Urheberrechts jedoch nicht erfolgt sind. 

O f f e n e  F r a g e n
Die Schaffung der gesetzlichen Basis wird eine neue 
Pflichtexemplarpraxis nur einleiten können. Die He-
rausbildung einer umfassenden und funktionieren-
den Infrastruktur, die das Ziel der Pflichtablieferung, 
die Sicherung der kulturellen Überlieferung auch für 
die elektronischen Publikationsformen, erreicht, wird 
nach pragmatischer Einschätzung nicht in wenigen 
Jahren realisierbar sein. Dies hängt vor allem auch 
damit zusammen, dass sich im Netzzeitalter der Pu-
blikationsbegriff stark verändert. Die Frage des Um-
gangs mit Websites wurde bereits oben beim Thema 
Harvesting erwähnt. Noch nicht angesprochen wurde 
das Thema der zunehmenden dynamischen Publikati-
onsformen, wie sie durch Content-Management-Sys-
teme erzeugt werden, oder der Umgang mit Daten-
banken. Die Definition des abzuliefernden oder be-
reitzustellenden Medienwerks wird eine Vielfalt von 
praktischen Fragen aufwerfen. 
      In rechtlich-politischer Perspektive muss sich zu-
nächst zeigen, ob die prinzipielle gesetzliche Fixierung 

der Pflichtablieferung elektronischer Publikationen 
auf Bund- und Länderebene, die von den regionalen 
Pflichtexemplarbibliotheken angestrebt wird, auch in 
der Breite durchsetzbar ist bzw. welche konkreten Ar-
beitsteilungen und Kooperationsformen sich heraus-
bilden werden. 
      Wie die Pflichtexemplarbibliotheken stehen die 
Archive – natürlich mit anderem Fokus – in der Pflicht 
zur Sicherung der elektronischen Überlieferung in 
Deutschland. Überschneidungsgebiete bestehen vor 
allem im Bereich der elektronischen »Amtsdruck-
schriften«, deren Abgabe an öffentliche Bibliotheken 
in Bund und Ländern gesondert geregelt ist.28 Da es 
inzwischen zahlreiche nur noch in elektronischer Form 
erscheinende Publikationen gibt und partiell auch die 
Unterscheidung zwischen Registraturgut und Amts-
druckschrift aufweicht, ist auch hier eine Neurege-
lung notwendig. Auf Bundesebene sind laut Entwurf 
die Amtsdruckschriften künftig nicht mehr von der Ab-
lieferungspflicht ausgenommen. Rheinland-Pfalz hat 
nun als wohl bisher erstes Bundesland in einer ent-
sprechenden Verordnung29 auch die Ablieferung von 
»Medienwerken in unkörperlicher Form (elektronische 
Veröffentlichungen und Netzpublikationen)« an das 
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz und das 
Landeshauptarchiv Koblenz geregelt. 
      Angesichts der Flut elektronischer Publikationen, 
besonders bei Berücksichtigung der Internetsites, kann 
sich eine Kooperation von Bibliotheken und Archiven 
auch in der Diskussion von Bewertungsmaßstäben 
fruchtbar auswirken. Bei den regionalen Pflichtexem-
plarbibliotheken besteht die Tendenz, zur Webarchi-
vierung nicht mit automatisiertem Harvesting zu ar-
beiten (wie es Die Deutsche Bibliothek vorsieht), son-
dern auszuwählen und individuell zu erschließen.30 
Dies bedarf jedoch grundsätzlicher Überlegungen 
zu Form und Zielen einer Überlieferungsbildung,31 
die im Bibliothekswesen bisher weniger thematisiert 
wurden.  Eine Einbeziehung der Wissenschaft in die 
Formulierung von Auswahlkriterien ist wichtig und 
anzuraten.32 
      Unter pragmatischen Gesichtspunkten bleibt aller-
dings die Frage offen, ob mit den verfügbaren Kapazi-
täten eine manuell-intellektuelle Einzelerschließung 
überhaupt vom Status der aktuellen Pilotprojekte in 
eine kontinuierliche Sammelpraxis überführt werden 
kann. Immerhin würde eine gesetzlich fixierte Ablie-
ferungs- oder Angebotspflicht und ggf. die Aufnahme 
als Ausnahmetatbestand ins Urheberrechtsgesetz die 
Bibliotheken von der in den Projekten praktizierten 
sehr aufwändigen individuellen Rechteeinholung bei 
den jeweiligen Autoren oder Herausgebern der Web-
sites entbinden. 
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      Sicher ist, dass die Aufgabe der digitalen Lang-
zeitarchivierung des kulturellen Erbes in Deutschland 
stärker als die konventionelle Archivierung Koopera-
tion erfordern wird. Auch wenn für das Elektronische 
Pflichtexemplarrecht bestimmte  Publikationsformen 
und damit Datentypen im Zentrum stehen, ist für  eine 
tragfähige kulturelle und wissenschaftliche Überlie-
ferungsbildung ein weiter gefasster Blickwinkel not-
wendig. Deutlich wird dies im folgenden Zitat zu dem 
im Januar 2005 erfolgten Zusammenschluss von acht 
Institutionen im National Digital Information Infra-
structure and Preservation Program (NDIIPP) unter 
Federführung der Library of Congress.33 
       »Because no single institution — not even the Li-
brary of Congress — can maintain all the digital infor-
mation that will be essential to future researchers and 
lifelong learners, each institution has agreed to collect 
and preserve a specific type of material: political Web 
sites, public television programs, geospatial data, cul-
ture and history, social science data, even materials re-
lating to the birth of the very medium NDIIPP is wor-
king to preserve.« 34

      Die Entwicklung und Konsolidierung eines Kompe-
tenznetzwerks, die das nestor-Projekt in Deutschland 
betreibt, muss als wesentlicher Erfolgsfaktor auf dem 
Weg zu einer breiten und funktionierenden Langzeit-
archivierungsstruktur in Deutschland betrachtet wer-
den. Und darüber hinausgehend wird die grenzüber-
schreitende und weltweite Kooperation zwischen den 
nationalen Netzwerken ein weiterer wesentlicher 
Schritt sein, um auf diesem schwierigen Terrain nicht 
nur vorhandene Kompetenzen zu nutzen, Erfahrungen 
zu bündeln, sondern auch den öffentlichen Konsens 
und ggf. den öffentlichen Druck herzustellen, um alle 
rechtlichen und technisch-organisatorischen Rahmen-
bedingungen im Sinne einer dauerhaften Sicherung 
elektronischer Publikationsformen für die Nachwelt 
zu schaffen. 
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